


Die Abschlussprüfung
an den Realschulen in 

Bayern

Vorgaben nach §§ 33 – 45 RSO

Bestimmungen – Termine – Hinweise

(siehe auch: www.rsmar.de)



Festsetzung der 

Jahresfort-
gangsnote

in allen Nichtprüfungsfächern

vor Beginn der schriftlichen 
Abschlussprüfung

Noten werden schriftlich 
mitgeteilt



Mündliche 
Prüfung in 
Nichtprüfungs-
fächern

möglich in Vorrückungsfächern, die kein 
Prüfungsfach sind

bei Note 5 oder 6 (Inhalt: Jahresstoff!)

vor schriftlicher Prüfung

Dauer i. d. R.: 20 Minuten

Durchführung: unterrichtende 
Lehrkraft und 
Beisitzer



Mündliche 
Prüfung in 
Nichtprüfungs-
fächern

Physik: Prüfungsfach  keine Teilnahme möglich
Geschichte: Teilnahme möglich und erfolgt, erfolgreich

Chemie und Geschichte: 
- Prüfung möglich, aber nicht erfolgt oder erfolgreich
- Teilnahme an Prüfung möglich, da noch Notenausgleich möglich



Mündliche 
Prüfung in 
Nichtprüfungs-
fächern

nach der Prüfung: Neufestsetzung der 
Jahresfortgangsnote(n)

kann Prüfung nicht mehr bestanden 
werden: Teilnahme an AP unterbleibt

Ausschluss von der Prüfung, da diese nicht mehr bestanden werden kann!



schriftliche 

Prüfung

zentral gestellt für ganz Bayern
gleiche Prüfungstermine 
gleiche Uhrzeiten
identische Prüfungsaufgaben
zentral vorgegebene 
Lösungsmuster (außer Ph)
Korrektur durch die Fachlehrkraft 
und Zweitkorrektor



schriftliche 

Prüfung

Fächer:
Deutsch und Englisch einheitlich für 

alle

WPfG I: Mathematik I und Physik

WPfG II: Mathematik II und BwR

WPfG IIIa: Mathematik II und 
Französisch

WPfG IIIb: Mathematik II und 
Sozialwesen



schriftliche 

Prüfung

Inhalte:
Schwerpunkt: Stoff JgSt 10
+ Grundwissen der vorherigen 
JgSt
Einzelregelungen sind 
Lehrkräften bekannt
Aufgabenwahl am Morgen der 
Prüfung



schriftliche 

Prüfung

Notenbildung:
 i. d. R. überwiegt Note der schriftl. 

Prüfung

mdl. Prüfung möglich, wenn 
vorläufige Prüfungsnote (schriftl. 
Prüfung) genau 1 Notenstufe 
schlechter als Jahresfortgangsnote

keine Prüfung möglich, wenn 
Ausgleich Gesamtnoten herbeigeführt

Einweisung Prüfung möglich, wenn 
Leistungsstand nicht geklärt erscheint



Mündliche 
Prüfung in 
Prüfungsfächern

Einzelprüfung von 20 Minuten

Durchführung: unterrichtende Lehrkraft 
+ Beisitzer

Ziel: Verbesserung der 
Prüfungsnote

Ergebnis: muss 2 Notenstufen 
besser sein als Note der 
schriftlichen Prüfung

Eine Verschlechterung durch die 

mündliche Prüfung ist nicht möglich!



Mündliche 
Prüfung in 
Prüfungsfächern



Prüfungsergebnis 

und Zeugnis-
noten

 Prüfungsfächer:
 Gesamtnote = Schnitt aus Jahresfortgangs- und 

Prüfungsnote

 im Allgemeinen überwiegt die Prüfungsnote

 Jahresfortgangsnote kann überwiegen (Antrag durch 
LK!)

 Nichtprüfungsfächer:
 Gesamtnote = Jahresfortgangsnote

 Zeugnisnoten:
 Gesamtnoten der Prüfungs- und Nichtprüfungsfächer



Prüfungs-
ergebnis und 
Zeugnisnoten

nicht bestanden:

Gesamtnote 6 in einem Vorrückungsfach

oder

Gesamtnote 5 in zwei Vorrückungsfächern

 aber: Notenausgleich, wenn

Gesamtnote 1 in einem Vorrückungsfach

oder

Gesamtnote 2 in zwei Vorrückungsfächern

oder

Gesamtnote 3 in vier Vorrückungsfächern



Prüfungs-
ergebnis und 
Zeugnisnoten

Notenausgleich ist nicht möglich:
mehr als einmal Gesamtnote 6 

oder 
mehr als zweimal Gesamtnote 5
ausgeschlossen bei Gesamtnote 6 
in Deutsch

Notenausgleich ist immer zu 
gewähren!



Prüfungs-
ergebnis und 
Zeugnisnoten



Abschluss-
zeugnis

wird nach vorgegebenem Muster (Anlage 
5, RSO) ausgegeben

Original und Zweitschrift

Gesamtnoten und allgemeine 
Bemerkung (letztere kann im Einzelfall 
unterbleiben)

nichtbestandene Prüfung: Jahreszeugnis 
mit Jahresfortgangsnoten und Vermerk



Wiederho-
lung der 
Abschlussprüfung

einmal zum Zweck der 
Notenverbesserung

falls Wiederholung JgSt 10 (sinnvoll!)
notwendige Genehmigung des 

Schulleiters

nur im unmittelbar folgenden 
Schuljahr

Höchstausbildungsdauer (8 Jahre RS) 
muss beachtet werden



Verhinde-
rung an der 
Teilnahme

unverzügliche Anzeige durch ärztliches 
Attest (Prüfungsunfähigkeit!)

schulärztliches Zeugnis kann verlangt 
werden

Nachholung nicht abgelegter Teile 
bayernweit, zentral (Anfang September)

zweiter Nachtermin möglich 



Unter-
schleif 
(= Spicken)

 jede Form bzw. jeder Versuch: Note 6

als Unterschleif gilt auch:
Bereitstellung unerlaubter Hilfsmittel 

(Handy, Smartwatch!)

Handlungen zu fremdem Vorteil

nachträgliches Bekanntwerden einer 
Täuschung

 in schweren Fällen: Ausschluss von der 
Prüfung, diese gilt als nicht bestanden



Bestim-
mungen der 
Abschluss-
prüfung



Termine

Bekanntgabe Jahresfortgangsnoten:

Donnerstag 11. Juni 2026

freiw. mdl. Prüfung in Nichtprüfungsfächern:

Montag u. 
Dienstag

15. u. 16. Juni 
2026

Meldung zur mdl. Prüfung in Nichtprüfungsfächern

Freitag 12. Juni 2026 bis 10:30 Uhr



Termine

schriftliche Prüfungen

Deutsch Mittwoch 24. Juni 2026 240‘

Französisch Donnerstag 25. Juni 2026 140‘ 

Englisch Freitag 26. Juni 2026 135‘ 

Mathematik I/II Montag 29. Juni 2026 170‘ 

BwR Dienstag 30. Juni 2026 120‘ 

Physik Mittwoch 1. Juli 2026 120‘ 

Sozialwesen Donnerstag 2. Juli 2026 120‘ 

mündliche Prüfungen (in Prüfungsfächern)

Montag 13. Juli 2026

bis Mittwoch 15. Juli 2026

Bekanntgabe Ergebnisse schriftl. Abschlussprüfung und Anmeldung

Bekanntg. Noten Freitag 10. Juli 2026 1. Stunde

Anm. frw. Pr. bis Freitag 10. Juli 2026 11:00 Uhr



Termine

Abschlussgottesdienst und Zeugnisübergabe

Donnerstag 23. Juli 2026 ab 18:00 Uhr



Hinweise und 
Bemerkungen

Abschlussprüfung = etwas längere 
Schulaufgabe

Bei normalen Vorleistungen: 
Nichtbestehen unwahrscheinlich

Durchfallquote regelmäßig < 2 %

Locker bleiben, keine Angst haben

Prüfungssituation nicht als ungewöhnlich 
betrachten

Vorsorge betreiben: Notenausgleich!



Hinweise und 
Bemerkungen

Ich wünsche allen Schülerinnen und 
Schülern einen erfolgreichen 

Abschluss des Bildungsganges an der 

Realschule Marktheidenfeld.

Man muss sich keine Sorgen machen!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
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